
Vorwort

Ein gedeihliches menschliches Zusammenleben erfordert Regeln. Sie schaffen

Klarheit, helfen Streit vermeiden und sichern die sozialen und natürlichen Le-

bensbedingungen.

In diesem Kontext hat das Ordnungswidrigkeitenrecht neben dem Strafrecht

eine zentrale Bedeutung.

Die Ordnungswidrigkeit ist wie die Straftat gesetzwidriges Verhalten. Dennoch

wird die Überwachung und Ahndung von bußgeldbedrohten Rechtsverletzun-

gen teils sehr „stiefmütterlich“ behandelt (Klesczewski, Ordnungswidrigkeiten-

recht, München 2010, Vorwort). Das mag an dem außerordentlich differen-

zierten Aufbau der Verwaltungsorganisation in der Bundesrepublik liegen. Die

Aufgabenverteilung auf Bund, Länder und Gemeinden und die Verantwortung

für die Ausführung der einzelnen – teils sehr komplizierten – Sachbereiche

durch unterschiedlichste Behörden erschwert die Ordnungswidrigkeitenverfol-

gung auch deshalb, weil sich einerseits nicht jede Behörde neben ihren Verwal-

tungspflichten darauf eingerichtet hat (einrichten kann) und andererseits der

Polizei nicht nur die fachspezifischen Kenntnisse fehlen, sondern sie darüber

hinaus auch und in erster Linie in die Ausführung der eigenen originären Ver-

pflichtungen eingebunden ist.

Die materiell-rechtlichen Grundlagen des Bußgeldverfahrens sind nicht Schwer-

punkt dieses Buches. Fragen dazu werden in der ausgewiesenen Literatur beant-

wortet (z. B. Göhler Ordnungswidrigkeitenrecht, Karlsruher Kommentar zum

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten oder Mitsch, Recht der Ordnungswidrigkei-

ten). Das hier vorliegende Werk ergänzt vielmehr die vorhandenen Bücher in Bezug

auf die Eingriffsbefugnisse der Verfolgungsbehörden, die an anderer Stelle meist

nur angesprochen werden. Damit wird Studenten und Praktikern eine gesicherte,

konzentrierte, übersichtliche und interdisziplinäre Arbeitsgrundlage an die Hand

gegeben, die ihnen nicht nur das Studium sondern insbesondere auch die prakti-

sche Tätigkeit erleichtert. Gewiss gehen einzelne Erläuterungen zum Teil weit über

das hinaus, was zur Bewältigung der alltäglichen kleinen Rechtsverstöße nötig ist.

Doch darf nicht übersehen werden, dass die Rechtsordnung Verhaltensvorschrif-

ten enthält, die sehr hohe Geldbußen androhen (bis zu einer Millionen Euro) und

damit schmerzhaftere Rechtsfolgen nach sich ziehen. Das könnte heftige Rechts-

streitigkeiten auslösen. Für diese Fälle muss in jeder Hinsicht Rechtsicherheit be-

stehen. Das verbietet eine Einschränkung auf Alltagslagen.

Wolfgang Kay

Christoph Keller

Kreuztal und Münster, November 2015
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